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Angebot 1: Einjahresvertrag mit Laufzeit 01.01.2026 - 31.12.2026 

Lieferung von Erdgas  Exemplar für Stadtwerke (bitte bei Annahme zurück) 

Die Lieferung von Erdgas erfolgt an die Verbrauchsstelle des KUNDEN: 

Vorname Name Geb.-Datum (Diese Angabe erfolgt freiwillig) 

Firma / Registergericht / Registernummer Telefon 1 

E-Mail-Adresse Telefon 2 

Straße / Haus-Nr. / Ort G-Partner-Nr.

Abweichende Rechnungsanschrift: 

Firma oder Vorname Name Firma oder Vorname Name 

Straße / Haus-Nr. / Ort 

Vertragskonto:     Zählernummer:           Identifikationsnr.             Vertragskonto:     Zählernummer:            Identifikationsnr. 
   der Marktlokation:            der Marktlokation: 

Sollten diese Felder für Ihre Abnahmestellen nicht ausreichen, legen Sie bitte eine Anlage bei. 

Laufzeit des Vertrages; Kündigung 
Die Belieferung zu den Konditionen dieses Vertrages beginnt frühestens ab dem 01.01.2026. Dieser Vertrag endet am 31.12.2026, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf. 

Preise für die Lieferung von Erdgas (gültig ab 01.01.2026 bis 31.12.2026) 

Arbeitspreis Grundpreis 

Jahresverbrauch netto brutto netto brutto 

Grundverbrauch bis 10.000 kWh 9,66 Ct/kWh 11,50 Ct/kWh 11,00 €/Monat 13,09 €/Monat 

Großverbrauch 

1. Stufe 

ab 10.001 kWh 

bis 100.000 kWh 
9,00 Ct/kWh 10,71 Ct/kWh 16,50 €/Monat 19,64 €/Monat  

Großverbrauch 

2. Stufe 
über 100.000 kWh 8,70 Ct/kWh 10,35 Ct/kWh 41,50 €/Monat 49,39 €/Monat 

Der Arbeitspreis (brutto) sowie der Grundpreis (brutto) enthalten folgende Kosten: Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb (inkl. SLP-Bilanzie-
rungsumlage, Entgelt für die Nutzung des Virtuellen Handelspunktes, Konvertierungsentgelt, Konvertierungsumlage, Gasspeicherumlage), das an den 
Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt, die Kosten für Messstellenbetrieb und Messung – soweit diese Kosten den STADTWERKEN vom Messstel-
lenbetreiber in Rechnung gestellt werden – die Erdgassteuer, die CO2-Bepreisung, die Konzessionsabgabe sowie die Umsatzsteuer (derzeit in Höhe 
von 19 %). 

Hiermit erteile ich den Auftrag zu den obenstehenden Konditionen und den nachfolgenden Vertragsbestimmungen. Die Beliefe-
rung erfolgt außerhalb der Grundversorgung. Das Widerrufsrecht sowie die Kundeninformation zur Verarbeitung personenbezo-
gener Daten habe ich zur Kenntnis genommen. 

___________________________, den  __________________ _ 
Ort  Datum Unterschrift des KUNDEN 
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Ihre Sparmöglichkeit: „Einmalzahler“ 
Wenn Sie bereits Einmalzahler sind, dann bleibt die Zahlweise unverändert. Bei der Wahl dieser Option zahlt der KUNDE alle Abschläge bis zur nächs-
ten Jahresverbrauchsabrechnung im Voraus und bekommt auf diese Zahlung einen Nachlass in Höhe von 3 %.  

Ihre Sparmöglichkeit: „Strom-Erdgas-Kombi“ 
Bezieht der KUNDE an der oben genannten Lieferanschrift zu diesem Vertrag gleichzeitig Strom von den STADTWERKEN und hat einen Sondervertrag 
Erdgas für diese Verbrauchsstelle abgeschlossen, erhält er einen Nachlass auf den Erdgasgrundpreis in Höhe von 2,00 €/Monat (netto) bzw. 2,38 
€/Monat (brutto). Weitere Voraussetzung für die Gewährung des Nachlasses ist, dass keine Zahlungsrückstände des KUNDEN vorliegen. Der Nachlass 
wird dem KUNDEN für jeden vollen Kalendermonat, in dem alle genannten Voraussetzungen vollständig vorliegen, auf seinen Erdgasgrundpreis an-
gerechnet. 

Ihre Sparmöglichkeit: „Online“ 
Sie können 1,50 €/Monat netto bzw. 1,79 €/Monat brutto auf den Grundpreis sparen, wenn Sie sich für die Preisregelung Online entscheiden. Vo-
raussetzung dafür ist die Registrierung im Online-Tool unter meine.stadtwerke-glauchau.de. Nach erfolgreicher Registrierung wird der Rabatt auto-
matisch in Ihrem Kundenkonto hinterlegt. Mit der Registrierung stimmen Sie zu, dass Sie keine Mitteilungen mehr per Post erhalten. Ihre Jahresver-
brauchsabrechnung sowie sämtliche für die Vertragsdurchführung relevanten Informationen und andere Mitteilungen (z. B. Kundenzeitschrift) wer-
den in das Postfach Ihres Kundenkontos eingestellt. 

Treuerabatt: 
Wenn Sie seit dem 01.01.2023 für die jeweilige Abnahmestelle ununterbrochen einen Sondervertrag für Erdgas bei den Stadtwerken Glauchau abge-
schlossen hatten, gewähren wir Ihnen für eben diese Abnahmestelle einen Nachlass in Höhe von 10 % auf den monatlichen Grundpreis. Ist diese 
Bedingung erfüllt und hat sich die Vertragskontonummer nicht geändert, wird der Rabatt automatisch hinterlegt. Ausgenommen ist die Belieferung 
in der Grundversorgung. 

Abrechnung 
Die Abrechnung Ihres Verbrauchs findet grundsätzlich einmal jährlich statt. Die Kosten dieser jährlichen Abrechnung sind im Grundpreis enthalten. 
Jede zusätzliche Abrechnung wird dem KUNDEN als kostenpflichtige Zusatzleistung mit 16,00 € (netto); 19,04 € (brutto) berechnet. Bei zusätzlichen 
Abrechnungen muss der Kunde den Zählerstand unaufgefordert mitteilen. Sie können zwischen folgenden Abrechnungszeiträumen wählen: 
Jährlich (pro Jahr: 1 Abrechnung, 11 Abschläge), halbjährlich (pro Jahr: 2 Abrechnungen, 10 Abschläge), vierteljährlich (pro Jahr: 4 Abrechnungen, 8 
Abschläge) oder monatlich (pro Jahr: 12 Abrechnungen, keine Abschläge). Falls Sie künftig einen anderen Abrechnungsrhythmus wünschen, erfolgt 
dies auf der Grundlage einer gesonderten Vereinbarung. Wenn der KUNDE Streichungen in den vorstehenden Leistungsbezeichnungen oder keine 
Auswahl vornimmt, verbleibt es bei der jährlichen Abrechnung. Der KUNDE kann seine Auswahl jederzeit mit Wirkung für nachfolgende Abrechnungs-
zeiträume ändern. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass ein kürzerer Abrechnungszeitraum aufgrund des höheren Verbrauchs in einzel-
nen Monaten zu deutlich höheren Abschlägen führen kann, was jedoch zu keiner Veränderung der Endabrechnung für den entsprechenden Ab-
rechnungszeitraum führt. 

Zusätzliche Anmerkungen des KUNDEN zum Vertrag: 

SEPA-Basislastschriftmandat (Falls noch nicht vorhanden und gewünscht, bitte ausfüllen und unterschreiben) 
Ich ermächtige den Lieferanten (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE22SWG00000499802) Zahlungen aus diesem Auftragsverhältnis von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Lieferanten auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulö-
sen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Name/Vorname des Kontoinhabers (ggfs. des Vertretungsberechtigten)  Bank 

Straße/Hausnummer/Postleitzahl/Ort Kontonummer/Bankleitzahl 

IBAN-Nummer BIC-Nummer 

___________________________, den  __________________ _ 
Ort Datum Unterschrift des Kontoinhabers, ggfs. des Vertretungsberechtigten 

Die STADTWERKE sind nicht verpflichtet, von der Einzugsermächtigung Gebrauch zu machen, falls es in der Vergangenheit zu einer Rücklastschrift gekommen ist. 

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung für Telefonwerbung (Falls gewünscht, bitte unterschreiben) 
Unternehmen können Kunden unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 UWG Werbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen per E-Mail zusenden. Der Kunde 
kann der Verwendung seiner unter „Lieferung von Erdgas“ angegebenen E-Mail-Adresse zu Werbezwecken jederzeit widersprechen, ohne dass ihm hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den Basistarifen (reguläre Porto- oder Telekommunikationskosten) entstehen. Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke Glauchau, Sach-
senallee 65, 08371 Glauchau; E‐Mail: Post@Stadtwerke-Glauchau.de; Fax: 03763-5007-319. 
Ich erkläre mich einverstanden, dass mich die STADTWERKE zum Zwecke der Werbung für eigene Produkte und/oder Dienstleistungen (Vertragsangebote zu Strom- bzw. 
Gaslieferverträgen sowie Informationen über Sonderangebote und Rabattaktionen) telefonisch kontaktieren und hierzu die von mir im Rahmen dieses Vertrages erhobe-
nen Daten (z. B. Name, Anschrift, Tel.-Nr., Beginn und Ende der Belieferung sowie Daten zum Energieverbrauch) verarbeiten. Die Einwilligung gilt bis zum Ende des auf die 
Vertragsbeendigung folgenden Kalenderjahres, sofern ich sie nicht vorher widerrufe. Ein solcher Widerruf ist jederzeit möglich. Er erfolgt für die Zukunft und berührt damit 
nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bzw. Telefonwerbung. Der Widerruf ist zu richten an Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesell-
schaft mbH, Sachsenallee 65, 08371 Glauchau; Telefon: 03763 5007-888; Fax: 03763 5007-319; E-Mail: kundenservice@stadtwerke-glauchau.de.   
Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die STADTWERKE sowie zu diesbezüglichen Widerspruchsrechten des KUNDEN finden sich in 
der dem Kunden zur Verfügung gestellten „Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten“. 

___________________________, den  __________________ _ 
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Angebot 1: Einjahresvertrag mit Laufzeit 01.01.2026 - 31.12.2026 

Lieferung von Erdgas    Exemplar zum Verbleib beim Kunden 

Die Lieferung von Erdgas erfolgt an die Verbrauchsstelle des KUNDEN: 

Vorname Name Geb.-Datum (Diese Angabe erfolgt freiwillig) 

Firma / Registergericht / Registernummer Telefon 1 

E-Mail-Adresse Telefon 2 

Straße / Haus-Nr. / Ort G-Partner-Nr.

Abweichende Rechnungsanschrift: 

Firma oder Vorname Name Firma oder Vorname Name 

Straße / Haus-Nr. / Ort 

Vertragskonto:     Zählernummer:           Identifikationsnr.             Vertragskonto:     Zählernummer:            Identifikationsnr. 
   der Marktlokation:            der Marktlokation: 

Sollten diese Felder für Ihre Abnahmestellen nicht ausreichen, legen Sie bitte eine Anlage bei. 

Laufzeit des Vertrages; Kündigung 
Die Belieferung zu den Konditionen dieses Vertrages beginnt frühestens ab dem 01.01.2026. Dieser Vertrag endet am 31.12.2026, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf. 

Preise für die Lieferung von Erdgas (gültig ab 01.01.2026 bis 31.12.2026) 

Arbeitspreis Grundpreis 

Jahresverbrauch netto brutto netto brutto 

Grundverbrauch bis 10.000 kWh 9,66 Ct/kWh 11,50 Ct/kWh 11,00 €/Monat 13,09 €/Monat 

Großverbrauch 

1. Stufe 

ab 10.001 kWh 

bis 100.000 kWh 
9,00 Ct/kWh 10,71 Ct/kWh 16,50 €/Monat 19,64 €/Monat  

Großverbrauch 

2. Stufe 
über 100.000 kWh 8,70 Ct/kWh 10,35 Ct/kWh 41,50 €/Monat 49,39 €/Monat 

Der Arbeitspreis (brutto) sowie der Grundpreis (brutto) enthalten folgende Kosten: Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb (inkl. SLP-Bilanzie-
rungsumlage, Entgelt für die Nutzung des Virtuellen Handelspunktes, Konvertierungsentgelt, Konvertierungsumlage, Gasspeicherumlage), das an den 
Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt, die Kosten für Messstellenbetrieb und Messung – soweit diese Kosten den STADTWERKEN vom Messstel-
lenbetreiber in Rechnung gestellt werden – die Erdgassteuer, die CO2-Bepreisung, die Konzessionsabgabe sowie die Umsatzsteuer (derzeit in Höhe 
von 19 %). 

Hiermit erteile ich den Auftrag zu den obenstehenden Konditionen und den nachfolgenden Vertragsbestimmungen. Die Beliefe-
rung erfolgt außerhalb der Grundversorgung. Das Widerrufsrecht sowie die Kundeninformation zur Verarbeitung personenbezo-
gener Daten habe ich zur Kenntnis genommen. 

___________________________, den  __________________ _ 
Ort Datum Unterschrift des KUNDEN
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Ihre Sparmöglichkeit: „Einmalzahler“ 
Wenn Sie bereits Einmalzahler sind, dann bleibt die Zahlweise unverändert. Bei der Wahl dieser Option zahlt der KUNDE alle Abschläge bis zur nächs-
ten Jahresverbrauchsabrechnung im Voraus und bekommt auf diese Zahlung einen Nachlass in Höhe von 3 %.  

Ihre Sparmöglichkeit: „Strom-Erdgas-Kombi“ 
Bezieht der KUNDE an der oben genannten Lieferanschrift zu diesem Vertrag gleichzeitig Strom von den STADTWERKEN und hat einen Sondervertrag 
Erdgas für diese Verbrauchsstelle abgeschlossen, erhält er einen Nachlass auf den Erdgasgrundpreis in Höhe von 2,00 €/Monat (netto) bzw. 2,38 
€/Monat (brutto). Weitere Voraussetzung für die Gewährung des Nachlasses ist, dass keine Zahlungsrückstände des KUNDEN vorliegen. Der Nachlass 
wird dem KUNDEN für jeden vollen Kalendermonat, in dem alle genannten Voraussetzungen vollständig vorliegen, auf seinen Erdgasgrundpreis an-
gerechnet. 

Ihre Sparmöglichkeit: „Online“ 
Sie können 1,50 €/Monat netto bzw. 1,79 €/Monat brutto auf den Grundpreis sparen, wenn Sie sich für die Preisregelung Online entscheiden. Vo-
raussetzung dafür ist die Registrierung im Online-Tool unter meine.stadtwerke-glauchau.de. Nach erfolgreicher Registrierung wird der Rabatt auto-
matisch in Ihrem Kundenkonto hinterlegt. Mit der Registrierung stimmen Sie zu, dass Sie keine Mitteilungen mehr per Post erhalten. Ihre Jahresver-
brauchsabrechnung sowie sämtliche für die Vertragsdurchführung relevanten Informationen und andere Mitteilungen (z. B. Kundenzeitschrift) wer-
den in das Postfach Ihres Kundenkontos eingestellt. 

Treuerabatt: 
Wenn Sie seit dem 01.01.2023 für die jeweilige Abnahmestelle ununterbrochen einen Sondervertrag für Erdgas bei den Stadtwerken Glauchau abge-
schlossen hatten, gewähren wir Ihnen für eben diese Abnahmestelle einen Nachlass in Höhe von 10 % auf den monatlichen Grundpreis. Ist diese 
Bedingung erfüllt und hat sich die Vertragskontonummer nicht geändert, wird der Rabatt automatisch hinterlegt. Ausgenommen ist die Belieferung 
in der Grundversorgung. 

Abrechnung 
Die Abrechnung Ihres Verbrauchs findet grundsätzlich einmal jährlich statt. Die Kosten dieser jährlichen Abrechnung sind im Grundpreis enthalten. 
Jede zusätzliche Abrechnung wird dem KUNDEN als kostenpflichtige Zusatzleistung mit 16,00 € (netto); 19,04 € (brutto) berechnet. Bei zusätzlichen 
Abrechnungen muss der Kunde den Zählerstand unaufgefordert mitteilen. Sie können zwischen folgenden Abrechnungszeiträumen wählen: 
Jährlich (pro Jahr: 1 Abrechnung, 11 Abschläge), halbjährlich (pro Jahr: 2 Abrechnungen, 10 Abschläge), vierteljährlich (pro Jahr: 4 Abrechnungen, 8 
Abschläge) oder monatlich (pro Jahr: 12 Abrechnungen, keine Abschläge). Falls Sie künftig einen anderen Abrechnungsrhythmus wünschen, erfolgt 
dies auf der Grundlage einer gesonderten Vereinbarung. Wenn der KUNDE Streichungen in den vorstehenden Leistungsbezeichnungen oder keine 
Auswahl vornimmt, verbleibt es bei der jährlichen Abrechnung. Der KUNDE kann seine Auswahl jederzeit mit Wirkung für nachfolgende Abrechnungs-
zeiträume ändern. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass ein kürzerer Abrechnungszeitraum aufgrund des höheren Verbrauchs in einzel-
nen Monaten zu deutlich höheren Abschlägen führen kann, was jedoch zu keiner Veränderung der Endabrechnung für den entsprechenden Ab-
rechnungszeitraum führt. 

Zusätzliche Anmerkungen des KUNDEN zum Vertrag: 

SEPA-Basislastschriftmandat (Falls noch nicht vorhanden und gewünscht, bitte ausfüllen und unterschreiben) 
Ich ermächtige den Lieferanten (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE22SWG00000499802) Zahlungen aus diesem Auftragsverhältnis von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Lieferanten auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulö-
sen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Name/Vorname des Kontoinhabers (ggfs. des Vertretungsberechtigten)  Bank 

Straße/Hausnummer/Postleitzahl/Ort Kontonummer/Bankleitzahl 

IBAN-Nummer BIC-Nummer 

___________________________, den  __________________ _ 
Ort Datum Unterschrift des Kontoinhabers, ggfs. des Vertretungsberechtigten 

Die STADTWERKE sind nicht verpflichtet, von der Einzugsermächtigung Gebrauch zu machen, falls es in der Vergangenheit zu einer Rücklastschrift gekommen ist. 

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung für Telefonwerbung (Falls gewünscht, bitte unterschreiben) 
Unternehmen können Kunden unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 UWG Werbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen per E-Mail zusenden. Der Kunde 
kann der Verwendung seiner unter „Lieferung von Erdgas“ angegebenen E-Mail-Adresse zu Werbezwecken jederzeit widersprechen, ohne dass ihm hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den Basistarifen (reguläre Porto- oder Telekommunikationskosten) entstehen. Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke Glauchau, Sach-
senallee 65, 08371 Glauchau; E‐Mail: Post@Stadtwerke-Glauchau.de; Fax: 03763-5007-319. 
Ich erkläre mich einverstanden, dass mich die STADTWERKE zum Zwecke der Werbung für eigene Produkte und/oder Dienstleistungen (Vertragsangebote zu Strom- bzw. 
Gaslieferverträgen sowie Informationen über Sonderangebote und Rabattaktionen) telefonisch kontaktieren und hierzu die von mir im Rahmen dieses Vertrages erhobe-
nen Daten (z. B. Name, Anschrift, Tel.-Nr., Beginn und Ende der Belieferung sowie Daten zum Energieverbrauch) verarbeiten. Die Einwilligung gilt bis zum Ende des auf die 
Vertragsbeendigung folgenden Kalenderjahres, sofern ich sie nicht vorher widerrufe. Ein solcher Widerruf ist jederzeit möglich. Er erfolgt für die Zukunft und berührt damit 
nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bzw. Telefonwerbung. Der Widerruf ist zu richten an Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesell-
schaft mbH, Sachsenallee 65, 08371 Glauchau; Telefon: 03763 5007-888; Fax: 03763 5007-319; E-Mail: kundenservice@stadtwerke-glauchau.de.   
Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die STADTWERKE sowie zu diesbezüglichen Widerspruchsrechten des KUNDEN finden sich in 
der dem Kunden zur Verfügung gestellten „Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten“.  

___________________________, den 
Ort 

 __________________ 
Datum Unterschrift des KUNDEN 
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Der KUNDE hat ausschließlich die gesetzlichen Widerrufsrechte. Vertragliche Widerrufs- oder Rückgaberechte sind nicht vereinbart. 
 

 
Widerrufsrecht 

 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH, Sachsenallee 65, 08371 Glauchau; Telefon: 03763 5007-888;  
E-Mail: kundenservice@stadtwerke-glauchau.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Ver-
trag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 

Folgen des Widerrufs 
 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden 
wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Erdgas während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, 
der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen 
im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
Ihre Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH 
 

 
 

 
Muster-Widerrufsformular 

 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. 
 
An Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH, Sachsenallee 65, 08371 Glauchau; Telefon: 03763 5007-888; E-Mail: kundenservice@stadtwerke-glauchau.de):  
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
 
Name des/der Verbraucher(s) 
 
Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
Datum 
 
_____________________________________________ 
 
(*) Unzutreffendes streichen. 
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Verbraucherhinweise 

Hinweis nach § 111b EnWG:  

Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit Ihrer Energie-
lieferung können an unseren Verbraucherservice per Post an die 
Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH, Sach-
senallee 65, 08371 Glauchau; Telefon: 03763 5007-888; Fax: 03763 
5007-319; E-Mail: Kundenservice@Stadtwerke-Glauchau.de ge-
richtet werden.  

Verbraucherservice der Bundesnetzagentur  
Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Ihnen Infor-
mationen über das geltende Recht, Ihre Rechte als Haushaltskunde 
und über Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche Elektrizität 
und Gas zur Verfügung und ist unter folgenden Kontaktdaten er-
reichbar: 

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen  
Verbraucherservice  
Postfach 8001/53105 Bonn 
Telefon: Mo.-Fr. von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
0228 14 15 16 – Bundesweites Infotelefon  
 
Zur Beilegung von Streitigkeiten kann ein Schlichtungsverfahren 
bei der Schlichtungsstelle Energie beantragt werden. Vorausset-
zung dafür ist, dass der Verbraucherservice unseres Unternehmens 
angerufen wurde und keine beidseitig zufriedenstellende Lösung 
gefunden wurde. 

Schlichtungsstelle Energie e.V.  
Friedrichstraße 133 
10117 Berlin 
Telefon: 030 2757240–0 
Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de 
E-Mail:   info@schlichtungsstelle-energie.de 
 
Hinweis nach § 4 EDL-G:  

Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 
und der Energieeinsparung mit Vergleichswerten zum Energiever-
brauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu Verbraucherorganisatio-
nen, Energieagenturen und ähnlichen Einrichtungen finden Sie un-
ter: www.stromeffizienz.de. 
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Chausseestr. 128a, 10115 
Berlin; telefonisch 030 726165 – 600; oder: http://www.verbrau-
cherzentrale-energieberatung.de; Verbraucherzentrale Bundes-
verband e.V. (vzbv), Rudi-Dutschke-Str. 22, 10969 Berlin; telefo-
nisch: 030 25800-0. 

Weitere Informationen zu Anbietern von wirksamen Maßnahmen 
zur Energieeffizienzverbesserung und Energieeinsparung sowie 
ihre Angebote finden Sie auf einer bei der Bundesstelle für Ener-
gieeffizienz (BfEE) öffentlich geführten Anbieterliste unter 
www.bfee-online.de. Postalisch: Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle, Frankfurter Straße 29 – 35, 65760 Eschborn; te-
lefonisch: 06196 908-0. 
 

 

Hinweis gem. § 107 Abs. 2 der Energiesteuer-Durchführungsverord-
nung für die Lieferung von Erdgas: „Steuerbegünstigtes Energieer-
zeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine 
solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Ener-
giesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwen-
dung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen! In Zweifels-
fällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.“ 

Haben Sie Fragen zu diesem Vertrag? 
 
Aktuelle Informationen über Tarife, Leistungen (insbesondere gebündelte Pro-
dukte und Leistungen) und die Preisregelungen erhalten Sie in unserem Kunden-
zentrum. Rufen Sie uns einfach an (Tel. 03763 5007-888), informieren Sie sich im 
Internet (www.stadtwerke-glauchau.de) oder besuchen Sie uns in Glauchau, 
Sachsenallee 65 (Öffnungszeiten: Montag und Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr, Diens-
tag 8:00 – 18:00 Uhr und Donnerstag 8:00 – 16:00 Uhr). 

Vertragsbestimmungen 
 
1 Dieser Vertrag kommt mit Vertragsannahme durch die STADTWERKE zu-

stande. Die STADTWERKE behalten sich vor, die Bonität des KUNDEN zu prü-
fen. Hat der Kunde einen gewünschten Lieferbeginn angegeben, so gilt die-
ser Termin. Die STADTWERKE werden dem KUNDEN die Vertragsannahme 
oder -ablehnung binnen vier Wochen nach Eingang des vollständig ausge-
füllten und vom KUNDEN unterschriebenen Vertrages in Textform mitteilen 
und dabei den Lieferbeginn mitteilen. Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ab-
lauf der Widerrufsfrist des Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 
BGB, es sei denn, der KUNDE fordert die STADTWERKE hierzu ausdrücklich 
auf. 

2 Die Erdgaslieferung erfolgt, soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes 
ergibt, nach der Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) vom 26. Okto-
ber 2006 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Nicht in den Vertrag mit einbe-
zogen sind die §§ 2, 5, 5a, 13, 14, 19, 20, 21 und 22 GasGVV. Die GasGVV 
finden Sie unter: www.stadtwerke-glauchau.de/gas .  

3 Die STADTWERKE verpflichten sich, den gesamten leitungsgebundenen 
Energiebedarf des KUNDEN zu decken. Die Energie darf vom KUNDEN nur 
für eigene Zwecke verwendet werden. 

4 Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und 
ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde 
keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber schließt.  
Der Lieferant stellt dem Kunden das Entgelt für den Messstellenbetrieb und 
Messung nach den Vorgaben dieses Vertrages in Rechnung. 

5 Der KUNDE ist auf Aufforderung der STADTWERKE sowie umgehend nach 
Vertragsende verpflichtet, seinen Zählerstand abzulesen und unter Angabe 
des Ablesedatums und der Zählernummer den STADTWERKEN in Textform 
mitzuteilen. Soweit der Kunde für einen bestimmten Abrechnungszeitraum 
trotz entsprechender Verpflichtung keine Ablesedaten übermittelt hat oder 
die STADTWERKE aus anderen Gründen, die die STADTWERKE nicht zu ver-
treten haben, den tatsächlichen Verbrauch nicht ermitteln können (etwa, 
weil keine Messwerte bzw. vom Messstellenbetreiber rechtmäßig ermit-
telte Ersatzwerte verfügbar sind), können die STADTWERKE auf Kosten des 
KUNDEN einen Dritten mit der Ablesung beauftragen oder den Verbrauch 
schätzen. Der KUNDE hat die Kosten für die Ablesung durch einen Dritten 
nicht zu tragen, wenn die Selbstablesung ihm nicht zumutbar ist. Die STADT-
WERKE sind berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu ver-
wenden, die sie vom Netzbetreiber erhalten haben. 

6 Die STADTWERKE können vom KUNDEN monatliche Abschlagszahlungen 
verlangen. Die Höhe der Abschlagszahlung richtet sich nach dem Verbrauch 
des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertrags-
preis oder nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden 
und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der KUNDE glaubhaft, dass der 
Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen. 

7 Zum Ende jedes von den STADTWERKEN festgelegten Abrechnungszeit-
raums, der ein Jahr nicht überschreitet, und zum Ende des Vertragsverhält-
nisses wird von den STADTWERKEN eine Abrechnung nach ihrer Wahl in 
elektronischer Form oder in Papierform erstellt. Abweichend von Satz 1 hat 
der KUNDE das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljährliche o-
der halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage einer gesonder-
ten Vereinbarung mit den STADTWERKEN erfolgt. Erhält der KUNDE Ab-
rechnungen in Papierform, erfolgt die Übermittlung der Abrechnung auf 
Wunsch auch in elektronischer Form. Erhält der KUNDE elektronische Ab-
rechnungen, erfolgt die Übermittlung der Abrechnung auf Wunsch auch 
einmal jährlich in Papierform. In jeder Abrechnung wird der tatsächliche 
Umfang der Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abge-
rechnet. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Ab-
rechnung der tatsächlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig 
berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet, spätestens 
aber mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Bei einer monatlichen 
Abrechnung entfällt das Recht der STADTWERKE nach Satz 1. 

8 Erhält der KUNDE eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine Fern-
übermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über ein intelligentes Messsys-
tem), erhält er unentgeltlich die (in jeder Rechnung bereits enthaltenen) 
Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG automatisch alle sechs Mo-
nate und auf Wunsch alle drei Monate. Erfolgt eine Fernübermittlung der 
Verbrauchsdaten (z.B. über ein intelligentes Messsystem) und rechnet der 
Lieferant nicht monatlich ab, erhält der Kunde unentgeltlich die Abrech-
nungsinformationen nach § 40b EnWG monatlich. 

Auf Wunsch des KUNDEN stellen die STADTWERKE dem Kunden und einem 
von diesem benannten Dritten, soweit verfügbar, ergänzende Informatio-
nen zu dessen Verbrauchshistorie zur Verfügung. Die STADTWERKE stellen 
dem KUNDEN die dadurch entstandenen Kosten nach tatsächlichem Auf-
wand in Rechnung. 

9 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversor-
gung sind die STADTWERKE, soweit es sich um Folgen einer Störung des 
Netzbetriebes handelt, von ihrer Leistungspflicht befreit. Die STADTWERKE 
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sind weiter von ihrer Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netz-
betreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der 
Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unter-
brochen hat. Das Gleiche gilt, wenn die STADTWERKE an der Lieferung, der 
Erzeugung und/oder dem Bezug von Gas aufgrund höherer Gewalt oder 
sonstiger Umstände, deren Beseitigung den STADTWERKEN nicht möglich 
ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert sind. 

Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßig-
keiten in der Gasversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung 
des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber 
dem Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 NDAV). 

 Die STADTWERKE werden unverzüglich über die mit der Schadensverursa-
chung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihr be-
kannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und 
der KUNDE dies wünscht. 

Die STADTWERKE haften bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. 
B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder ungenauer oder verspäteter Ab-
rechnung) für dadurch entstandene Schäden. 

 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Er-
füllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden aus-
geschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder schuldhaften Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf 
(sog. Kardinalpflichten). 

 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf 
den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als mög-
liche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berück-
sichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte voraus-
sehen müssen. 

10 Der KUNDE ist verpflichtet, den STADTWERKEN jeden Umzug unverzüglich 
vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der 
neuen Zählernummer oder Marktlokations-Identifikationsnummer in Text-
form mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens 10 
Werktage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um den STADTWERKEN eine 
rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber zu ermöglichen. Ein 
Umzug des KUNDEN beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom 
KUNDEN mitgeteilten Umzugsdatums. 

Unterbleibt die Mitteilung des KUNDEN nach Satz 1 aus Gründen, die dieser 
zu vertreten hat, und wird den STADTWERKEN die Tatsache des Umzugs 
auch sonst nicht bekannt, ist der KUNDE verpflichtet, weitere Entnahmen 
an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die die STADTWERKE gegenüber 
dem örtlichen Netzbetreiber einstehen müssen und für die sie von keinem 
anderen KUNDEN eine Vergütung zu fordern berechtigt sind, nach den Prei-
sen des Vertrages zu vergüten. Die Pflicht der STADTWERKE zur unverzügli-
chen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und Ansprüche des Liefe-
ranten auf entgangenen Gewinn wegen einer nicht oder verspätet erfolg-
ten Belieferung an der neuen Entnahmestelle bleiben unberührt.   

11 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und –entgelten sind beim ört-
lichen Netzbetreiber erhältlich. 

Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel 
ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgebli-
chen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit 
der Lieferant aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch 
nicht ermitteln kann, ist der geschätzte Verbrauch anzugeben. 

12 Die STADTWERKE können vom KUNDEN eine monatliche Vorauszahlung in 
angemessener Höhe verlangen, wenn der KUNDE mit einer Zahlung aus 
dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der KUNDE 
innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wiederholt in Zahlungsver-
zug gerät oder in sonstigen begründeten Fällen. Bei Verlangen einer Vo-
rauszahlung sind dem KUNDEN Beginn, Höhe und die Gründe für die Vo-
rauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die 
Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) fest. Die Vorauszahlung ist frühestens zum Lieferbeginn fällig. 
Die Höhe der Vorauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorher-
gehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder 
dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuel-
len Vertragspreis. Macht der KUNDE glaubhaft, dass sein Verbrauch erheb-
lich geringer ist, ist dies angemessen zu berücksichtigen. Die Vorauszahlung 
wird mit den jeweils nächsten vom KUNDEN nach diesem Vertrag zu leis-
tenden Zahlungen verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vo-
rauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird der zu viel oder zu wenig 
berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet. Erfolgt eine 
solche Verrechnung und liegen die Voraussetzungen für Vorauszahlung 
weiterhin vor, ist der KUNDE verpflichtet, den verrechneten Betrag unver-
züglich nach der Verrechnung als erneute Vorauszahlung zu entrichten.  

 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, können die STADTWERKE beim 
KUNDEN ein Vorauszahlungssystem (z.B. Bargeld oder Chipkartenzähler) 
einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftra-
gen. 

13 Bei Zahlungsverzug des KUNDEN in Höhe des Doppelten der rechnerisch auf 
den laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszah-
lung, mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, 
sind die STADTWERKE ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und 
die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen 
zu lassen. Bei der Berechnung des Mindestbetrags bleiben nicht titulierte 
Forderungen außer Betracht, die der KUNDE schlüssig beanstandet hat o-
der die wegen einer Vereinbarung zwischen STADTWERK und KUNDEN 
noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechts-
kräftig entschiedenen Preiserhöhung der STADTWERKE resultieren. Die Un-
terbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Ver-
hältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der KUNDE darlegt, 
dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollum-
fänglich nachkommt. Dem KUNDEN wird die Unterbrechung spätestens vier 
Wochen vorher angedroht und die Beauftragung des Netzbetreibers mit 
der Unterbrechung der Anschlussnutzung acht Werktage vorher durch 
briefliche Mitteilung, unter Angabe des Zeitpunkts der Auftragserteilung 
angekündigt. Die STADTWERKE werden den Netzbetreiber zu dem in der 
Ankündigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu 
unterbrechen, wofür der Netzbetreiber nach den Vorgaben des einheitli-
chen Netznutzungsvertrags Strom sechs weitere Werktage Zeit hat. Der 
KUNDE wird die STADTWERKE auf etwaige Besonderheiten, die einer Un-
terbrechung zwingend entgegenstehen, unverzüglich hinweisen. 

 Der Gesetzgeber hat mit § 118b EnWG ein befristetes gesetzliches Recht zur 
Versorgungsunterbrechung gegenüber Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 
EnWG eingeführt, das bis zum 30.04.2025 galt. Derzeit ist nicht absehbar, 
ob der Gesetzgeber eine § 118b EnWG entsprechende Regelung einführen 
wird. 

 Die Kosten der Unterbrechung sowie für die Herstellung der Belieferung 
sind vom KUNDEN zu ersetzen. Die STADTWERKE stellen dem KUNDEN die 
dadurch entstandenen Kosten in Rechnung. Die Höhe der Kosten richtet 
sich nach dem tatsächlich abgerechneten Aufwand des jeweiligen Netzbe-
treibers. Auf Verlangen des KUNDEN ist die Berechnungsgrundlage nachzu-
weisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und 
darf dem nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden 
nicht übersteigen. Dem KUNDEN ist zudem der Nachweis gestattet, solche 
Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der 
Pauschale. Die Belieferung wird unverzüglich wiederhergestellt, wenn die 
Gründe für die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung 
und Wiederherstellung bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt 
es dem KUNDEN zur Verkürzung der Unterbrechungszeit auf bei einer er-
teilten Einzugsermächtigung unbenommen, die Kosten der Unterbrechung 
und Wiederherstellung unverzüglich mittels Überweisung zu zahlen. 

Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekün-
digt und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor im Fall eines Gasdiebstahls oder im Fall eines wiederholten 
Zahlungsverzuges. Im letztgenannten Fall ist dem KUNDEN die Kündigung 
mindestens zwei Wochen vorher anzudrohen. Die Kündigung unterbleibt in 
diesem Fall, wenn die Folgen der Kündigung außer Verhältnis zur Schwere 
des Zahlungsverzuges stehen und der KUNDE darlegt, dass hinreichende 
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nach-
kommt. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungs-
verfahren gegen das gesamte Vermögen der anderen Partei oder eines we-
sentlichen Teils dieses Vermögens eingeleitet wurde. 

14 Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, 
Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Er-
messen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der Vorauszah-
lung festgelegten Zeitpunkt fällig und im Wege des Lastschriftverfahrens, 
mittels Dauerauftrag oder Überweisung (auch durch Barüberweisung) zu 
zahlen. Sofern es bei der Nutzung einer Einzugsermächtigung oder eines 
SEPA-Lastschriftmandates zu einer Rückbuchung gekommen ist, können die 
STADTWERKE bis zum Ende der Vertragslaufzeit eine derartige Zahlungsart 
durch den KUNDEN ablehnen. 

15 Der KUNDE ist verpflichtet, den STADTWERKEN den Abschluss einer ver-
traglichen Vereinbarung mit einem Dritten über die Erbringung von Dienst-
leistungen hinsichtlich von Mehr- oder Mindererzeugung sowie von Mehr- 
oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit und über einen anderen Bilanz-
kreis unverzüglich mitzuteilen. Die STADTWERKE werden die Erbringung 
der Dienstleistung auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung – soweit 
und solange diese nicht durch eine Festlegung der BNetzA entbehrlich wird 
– gegen angemessenes Entgelt ermöglichen. 

16 Der KUNDE bevollmächtigt hiermit die STADTWERKE die bisher bestehen-
den Energielieferungsverträge des KUNDEN namens und im Auftrag des 
KUNDEN beim bisherigen Lieferanten zu kündigen und alle für den Lieferan-
tenwechsel zu den STADTWERKEN notwendigen Erklärungen gegenüber 



 

Sondervertrag Erdgas 

 
  Seite 8 von 8 

  

  

dem bisherigen Lieferanten und gegenüber dem Netzbetreiber abzugeben 
und für den KUNDEN entgegenzunehmen. 

17 Der KUNDE bevollmächtigt die STADTWERKE zur Vornahme aller Handlun-
gen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen, die im Zusam-
menhang mit dem Wechsel des Gasversorgers erforderlich werden, etwa 
einer Kündigung des bisherigen Liefervertrages sowie der Abfrage der Vor-
jahresverbrauchsdaten, soweit dem KUNDEN dadurch keine Kosten entste-
hen. Zudem bevollmächtigt der KUNDE die STADTWERKE auch zur Kündi-
gung etwaiger bestehender Verträge über die Durchführung des Messstel-
lenbetriebs. Soweit und solange für den KUNDEN ein Dritter nach § 5 Abs. 
1 MsbG für Messstellenbetrieb zuständig ist, bevollmächtigt der KUNDE die 
STADTWERKE auch zur Abfrage seiner Messwerte bei diesem Dritten. 

18.1 Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen 
nach den Ziffern 18.2 bis 18.4 zusammen. 

18.2 Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Ar-
beitspreis in der sich aus den Preisangaben im Auftragsformular ergeben-
den Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die 
Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen (unabhängig vom Zeit-
punkt des jeweils einzelnen Vertragsschlusses). Sie enthalten folgende Kos-
ten: Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb (inklusive SLP-Bilanzie-
rungsumlage, Entgelt für die Nutzung des Virtuellen Handelspunktes, 
Konvertierungsentgelt und Konvertierungsumlage sowie Gasspeicherum-
lage gem. § 35e EnWG ), die Kosten für Messstellenbetrieb und Messung – 
soweit diese Kosten dem Lieferanten vom Messstellenbetreiber in Rech-
nung gestellt werden –, das an den Netzbetreiber abzuführende Netzent-
gelt, die Energiesteuer , die Kosten aus dem Kauf von Emissionszertifikaten 
nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) oder nach dem euro-
päischen Emissionshandel für Verkehr und Wäme (ETS-2) sowie die Konzes-
sionsabgaben. 

18.3 Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss 
mit zusätzlichen, in Ziffern 18.2 und 18.4 nicht genannten Steuern oder Ab-
gaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hie-
raus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt 
entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach 
Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen 
Belastung (d. h. keine Bußgelder oder Ähnliches) belegt wird, soweit diese 
unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag geschul-
deten Leistungen hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden Höhe nach 
Satz 1 und 2 führt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) zu 
einer entsprechenden Entgeltreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt 
nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens 
bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige 
gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterbe-
rechnung ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck 
der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. nach 
Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden können. Eine Weiterberech-
nung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde 
wird über eine solche Weiterberechnung spätestens mit der Rechnungs-
stellung informiert.  

Der CO₂-Preis nach den geltenden Regelungen des Brennstoffemissions-
handelsgesetz (BEHG) und der Brennstoffemissionshandelsverordnung 
(BEHV) basiert auf dem nationalen Emissionshandelssystem (nEHS). Nach 
diesem System sind Unternehmen, die Brennstoffe wie Erdgas, Heizöl, 
Benzin und Diesel liefern, verpflichtet, für diese Brennstoffe sog. Emissi-
onszertifikate (nEHS-Zertifikate) zu erwerben. So entsteht in den Sektoren 
Wärme und Verkehr, die noch nicht vom europäischen Emissionshandel 
(EU ETS) erfasst sind, ein Preis für jede in Deutschland ausgestoßene 
Tonne CO₂. Die Kosten für den Zertifikateerwerb werden von den Brenn‐
stoff- und Wärmelieferanten nach dem Leitbild des Gesetzgebers an die 
Endverbraucher als Bestandteil der jeweiligen Brennstoff- und Wärme-
preise weitergegeben.  
Für den Zertifikateerwerb gelten noch bis zum 31.12.2025 die im BEHG ge-
setzlich geregelten Festpreise, aktuell 55 Euro, die als fester Preisbestand-
teil in die Kalkulation der jeweiligen Brennstoff- und Wärmepreise über-
nommen wurden.  
Ab dem 01.01.2026 beginnt die sog. marktbasierte Versteigerungsphase. 
Die nEHS-Zertifikate sollen 2026 in einem Preiskorridor mit einem Min-
destpreis (55 Euro pro nEHS-Zertifikat) und einem Höchstpreis (65 Euro 
pro nEHS-Zertifikat) auktioniert werden. Innerhalb dieser vorgegebenen 
Spanne soll sich dann der Preis je nach Nachfrage am Markt bilden. Ab 
dem Jahr 2027 soll sich der CO₂-Preis im Rahmen des europäischen Emissi-
onshandels frei auf dem Markt für Emissionszertifikate bilden, indem 
Emissionszertifikate an die Verkäufer von Brennstoffen versteigert wer-
den.  
 

 

 

 

Bislang gibt es aber noch keine gesetzliche Umsetzung der Versteigerungs-
phase im BEHG bzw. in der BEHV. Wie, wo und wann ab 01.01.2026 Zertifi-
kate auktioniert werden und sich die Zertifikatepreise zunächst im Preiskor-
ridor am Markt entwickeln, ist daher noch unbekannt. Sicher ist nur, dass 
den Brennstoff- und Wärmelieferanten ab 01.01.2026 Kosten in noch un-
bekannter Höhe entstehen. Eine Abbildung dieser Kosten als Bestandteil 
des vertraglich von den Kunden zu zahlenden Brennstoff- und Wärmeprei-
ses und deren Kommunikation kann also vermutlich erst im Laufe des Jah-
res 2026 erfolgen; spätestens mit der dann nächsten turnusmäßigen Ver-
brauchsabrechnung werden die CO₂-Kosten – wie bisher auch schon – ge-
sondert ausgewiesen. 

18.4 Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 18.2 und 18.3 die Um-
satzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe der Um-
satzsteuer ergibt sich aus den Preisangaben im Auftragsformular.  

18.5 Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziffern 
18.3 und 18.4 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.  

18.6 Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Zif-
fer 18.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sons-
tige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 18.3 sowie die gesondert 
in der jeweils geltenden Höhe an den Kunden weitergegebene Umsatz-
steuer nach Ziffer 18.4 – durch einseitige Leistungsbestimmung nach billi-
gem Ermessen gemäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Senkun-
gen). Anlass für eine solche Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung 
der in Ziffer 18.2 genannten Kosten. Der Lieferant überwacht fortlaufend 
die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen Preisanpassung 
ist auf die Veränderung der Kosten nach Ziffer 18.2 seit der jeweils vorher-
gehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer 18.6 bzw. – sofern noch keine 
Preisanpassung nach dieser Ziffer 18.6 erfolgt ist – seit der erstmaligen Ta-
rifkalkulation nach Ziffer 18.2 bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksam-
werdens der aktuellen Preisanpassung beschränkt. Kostensteigerungen 
und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenläufig zu saldie-
ren. Die einseitige Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem Er-
messen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpas-
sung; diese sind so zu wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den 
Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kosten-
erhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preis-
wirksam werden wie Kostenerhöhungen.  Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 
3 BGB das Recht, die Ausübung des billigen Ermessens des Lieferanten ge-
richtlich überprüfen zu lassen. Änderungen des Grundpreises und des Ar-
beitspreises nach dieser Ziffer 18.6 sind nur zum Monatsersten möglich. 
Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden 
die Änderungen spätestens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwer-
den in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Preisanpassung zu kündigen.  Hierauf wird der Kunde vom Liefe-
ranten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

18.7 Informationen über aktuelle Produkte (insbesondere gebündelte Produkte 
bzw. Leistungen) und Tarife erhält der Kunde unter Tel.-Nr. 03763 5007-888 
oder im Internet unter www.stadtwerke-glauchau.de/gas. 

 

Die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grund-
versorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung 
mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsver-
ordnung - GasGVV) finden Sie unter: www.stadtwerke-
glauchau.de/gas. 
 

Die Kundeninformation zur Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten auf der Grundlage der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO) finden Sie unter: www.stadtwerke-
glauchau.de/datenschutz. Auf Kundenwunsch senden wir die 
Kundeninformation postalisch zu. 
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